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Stadt Torgelow                                                              Torgelow, den 23.03.2017 
Büro der Stadtvertretung  
 
 

Sitzungsniederschrift über die 13. Sitzung der Stadtvertretung 
der Stadt Torgelow vom 22.02.2017 

 
Beginn: 17:30 Uhr                                              Ende: 20:05 Uhr 
 
Teilnehmer: siehe Teilnehmerverzeichnis 
                      19 Stimmberechtigte 
 
Anwesende der Verwaltung: 
Herr Gottschalk                           Bürgermeister 
Frau Gajewi                                 Kämmerin 
Herr Lühmann                             i. V. Ordnungsamtsleiter 
Frau Kruse-Faust                         Amtsleiterin Soziales, Bildung, Personal 
Frau Pukallus                               Bauamtsleiterin 
 
Gäste: 
Herr Cornelius, Herr Semmler    Stadtwehrführer und Stellvertreter Freiwillige Feuerwehr  
Frau Albrecht                              Vorsitzende des Sozialbeirates 
Herr Junge                                   sachkundiger Einwohner 
Herr Petzel                                  Ortsvorsteher Ortsteil Holländerei 
Frau Weirauch                            Haffzeitung 
 
 
I.     Öffentlicher Teil 
 
1.     Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der  

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

Frau Peeger eröffnet die 13. Sitzung der Stadtvertretung und stellt die Ordnungsmäßigkeit 
der Ladung fest. Von insgesamt 21 Stadtvertretern sind 18 anwesend. 2 Stadtvertreter fehlen 
entschuldigt und 1 Stadtvertreter kommt später. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
 
1.1.   Einwohnerfragestunde  
 
Frau Peeger ruft den Tagesordnungspunkt „Einwohnerfragestunde“ auf. Es gibt keine 
Wortmeldungen. 
 
1.2.  Erweiterungs- und Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 
 
Es gehen keine Erweiterungs- und Änderungsanträge zur Tagesordnung ein. Die Tagesord-
nung wird festgestellt. 
(18 Ja-Stimmen) 
 
1.3.  Billigung der Sitzungsniederschrift der Sitzung der Stadtvertretung vom 

05.12.2016 
 

Die Sitzungsniederschrift der Sitzung der Stadtvertretung vom 05.12.2016 wird gebilligt. 



 
 

(18 Ja-Stimmen) 
1.4.   Bericht des Bürgermeisters über die Beschlüsse der Hauptausschusssitzungen 

vom   
  19.12.2016, 18.01.2017 und 01.02.2017, die nicht Gegenstand der heutigen Sitzung    
  sind, des nichtöffentlichen Teils der Stadtvertretung vom 05.12.2016 und wichtige  
  Angelegenheiten der Stadt 
 

Beschluss Hauptausschuss 19.12.2016 
 

 Drucksache-Nr. 00-6163-2016 
Verkauf von Grund und Boden  

 
Beschluss Hauptausschuss 18.01.2017 
 

 Drucksache-Nr. 00-3165-2017 
Annahme von Spenden zum 24. Torgelower Weihnachtsmarkt  
 

Beschluss Hauptausschuss 01.02.2017 
 

 Drucksache-Nr. 00-6173-2017 
Verkauf von Grund und Boden  
 

Beschluss des nichtöffentlichen Teils für die Sitzung der Stadtvertretung am 05.12.2016 
 

 Drucksache-Nr. 00-6157-2016 
Verkauf von Grund und Boden  
 

Herr Fels nimmt ab 17:45 Uhr an der Sitzung teil. Die Zahl der Stimmberechtigten 
erhöht sich von 18 auf 19. 

 
 

Der Bürgermeister, Herr Gottschalk informiert über: 
 

 die Grundsteinlegung/1. Spatenstich am 22.02.2017 im Industriegebiet Borkenstraße  
Mit dem Bau einer Biogasanlage können wir einen messbaren Beitrag zur Umstellung 
auf erneuerbare Energien vollziehen. 
 

 das Wirtschaftssymposium am 09.06.2017 im Haus an der Schleuse und die 
Torgelower Wirtschaftsmesse an 17./18.06.2017 
 

 den 1. Entwurf des Haushaltsplanes 2017, der bereits im Haupt- und Finanzausschuss 
und in den Fraktionen behandelt worden ist 
 

 die Fertigstellung des 1. Abschnitts Straßenbau im Ortsteil Holländerei 
 

 über die Notwendigkeit der Erweiterung des Geltungsbereiches des 
Flächennutzungsplanes um den Ortsteil Holländerei und Aufstellung eines 
Bebauungsplanes in ausgewählten Bereichen des Ortsteils, um hier verbindliches 
Baurecht zu schaffen 

 



 
 

 Neuausstattung des Medienkabinetts an der Regionalen Schule „Albert Einstein“ mit 
26 Schüler-PC und Kosten in Höhe von 36 T€ 
 
 

1.5.  Bericht über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Jahr 2016 
  
Der Stadtwehrführer, Herr Cornelius stellt den Jahresbericht über die Arbeit der 
Freiwilligen Feuerwehr vor. 
Der Bericht kann im Sitzungsdienst bei Frau Krtschil eingesehen werden. Bei Bedarf besteht 
auch die Möglichkeit, diesen digital oder in Papierform zu erhalten. 
 
Im Anschluss daran führt der stellvertretende Stadtwehrführer, Herr Semmler zur 
Brandschutzbedarfsplanung aus. Diese wird von der Stadtvertretung in der Regel für 5 Jahre 
beschlossen. Es werden die Risiken in der Stadt geplant und eine Aussage getroffen, wie 
leistungsstark die Feuerwehr sein muss, um den Risiken entgegen zu wirken. 
 
Frau Peeger spricht den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow im Namen der 
Stadtvertretung ihren Dank für die geleistete Arbeit im Jahr 2016 aus. 
 
1.6.  Kenntnisnahme Wechsel Fraktionsvorsitzender Fraktion Bürgerbündnis mit 

 Kompetenz für Vorpommern 
 

Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow nimmt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 zur Kenntnis, 
dass Herr Günter Müggenburg sein Amt als Vorsitzender der Fraktion Bürgerbündnis mit 
Kompetenz für Vorpommern mit Wirkung vom 31.12.2016 niedergelegt hat. 
 
Seit dem 01.01.2017 hat Herr Hartmut Altermann das Amt des Fraktionsvorsitzenden für die 
Fraktion Bürgerbündnis mit Kompetenz für Vorpommern übernommen. 
 
1.7.  Kenntnisnahme zum Ausscheiden des Herrn Günter Müggenburg aus dem   

 Hauptausschuss  
 

Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow nimmt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 zur Kenntnis, 
dass Herr Günter Müggenburg aus dem Hauptausschuss ausscheidet. 
 
1.8.  Wahl des Herrn Hartmut Altermann in den Hauptausschuss 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow wählt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 Herrn Hartmut 
Altermann in den Hauptausschuss der Stadt Torgelow. 
(19 Ja-Stimmen) 
 
2.     Drucksache-Nr. 00-6634-2017 neu 1 
        Neufassung der Satzung der Stadt Torgelow über die Erhebung von Beiträgen für  
        den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Torgelow vom 22.02.2017 
 
Drucksache-Nr. 00-6634-2017 neu 1 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 die 
Neufassung der Satzung der Stadt Torgelow über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau 
von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Torgelow vom 22.02.2017, welche rückwirkend 
zum 01.07.2013 in Kraft tritt.  



 
 

Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Torgelow über die Erhebung von Straßenausbaubei-
trägen vom 01.11.2006 außer Kraft. 
(19 Ja-Stimmen) 
 
 
3. Drucksache-Nr. 00-1172-2017 
    Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung 
 
Herr Gottschalk merkt an, dass in der Anlage 1 zur Satzung Gebührentarif (Seite 7, Lfd. Nr. 
5) folgende Änderung vorzunehmen ist: 
Selbstanfertigung von Kopien A4 schwarz/weiß von 0,05 € auf 0,50 € pro Kopie. 
Die Kalkulation wird der Sitzungsniederschrift beigefügt. 
 
Herr Dahlemann 
In der Synopse auf Seite 11 Pkt. 5.5. beträgt die Ausstellung einer Erklärung für ein 
genehmigungsfreies Bauvorhaben gemäß § 64 Abs. 3 LBauO 20,00 € (alt) und gemäß § 62 
Abs. 3 LBauO 150,00 € (neu). Warum ist die Gebühr jetzt so hoch? 
 
Frau Pukallus 
Ein genehmigungsfreies Bauvorhaben gibt es nur dort, wo wir als Stadt Planungsgrundlagen 
geschaffen haben. Die Planungskosten sind für die Stadt sehr hoch. Den wirtschaftlichen 
Vorteil hat der Bürger, der jetzt indirekt an den Planungskosten beteiligt wird. Das war in der 
bisherigen Satzung nicht so geregelt. 
Für die Erteilung einer Erklärung zu einem genehmigungsfreien Bauvorhaben für 
Maßnahmen in B-Plangebieten wird eine Rahmengebühr in Höhe von 150,00 € festgesetzt; 
hier nicht allein nach dem zeitlichen Aufwand, sondern unter Berücksichtigung der 
Bedeutung des Gegenstandes und nach dem wirtschaftlichen oder sonstigen Interesse des 
Gebührenschuldners. 
 
Herr Dahlemann 
Er spricht die Selbstanfertigung von Kopien im Foyer des Rathauses an.  Die älteren Bürger 
haben Schwierigkeiten, die Technik zu bedienen. Diese Personengruppe würden wir mit 
dieser Alternative benachteiligen. Es sollte vorrangig um Bürgerfreundlichkeit gehen. 
 
Herr Krins bemerkt, dass wir eine festgelegte Kalkulation auf der Grundlage des 
Kommunalabgabengesetzes haben. Unsere sehr angespannte Haushaltslage gibt es nicht her, 
hier Ausnahmen zuzulassen. 
 
Herr Gottschalk betont, dass es in erster Linie um die Richtigkeit des Handelns geht. Wir 
müssen die Gebühr entsprechend einer Kalkulation festlegen, ansonsten zahlt der allgemeine 
Steuerzahler. 
 
Drucksache-Nr. 00-1172-2017 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 die 
Neufassung der Satzung der Stadt Torgelow über die Erhebung von Verwaltungsgebühren im 
eigenen Wirkungskreis (Verwaltungsgebührensatzung). 
(17 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Stimmenthaltung) 
 
 
 



 
 

4.  Drucksache-Nr. 00-1005/2-2017 
     2. Änderung der Geschäftsordnung der Stadtvertretung vom 25.06.2014 
 
Drucksache-Nr. 00-1005/2017 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 die 2. 
Änderung der Geschäftsordnung der Stadtvertretung Torgelow vom 25.06.2014. 
(19 Ja-Stimmen) 
 
5.  Drucksache-Nr.  00-1057/1-2017 
     1. Änderung der Geschäftsordnung des Sozialbeirates der Stadt Torgelow 
 
Herr Dahlemann 
Gibt es schon namentliche Vorschläge für die Vertreter der Ortsteile? 
 
Frau Peeger 
Nein noch nicht. Die Vorschläge sollen bis zur nächsten Sitzung der Stadtvertretung am 
17.05.2017 vorliegen. Die Vertreter werden durch den Ortsvorsteher des jeweiligen Ortsteils 
vorgeschlagen. Die Besetzung erfolgt dann am 17.05.2017. 
 
Drucksache-Nr. 00-1057/1-2017 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 die 1. 
Änderung der Geschäftsordnung des Sozialbeirates der Stadt Torgelow in ihrer vorliegenden 
Fassung.  
(18 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung) 
 
6. Drucksache-Nr. 00-6166-2017 
    Einbeziehungssatzung Nr. 01/16 der Stadt Torgelow Ortsteil Heinrichsruh –  
    Abwägungsbeschluss 
 
Drucksache-Nr. 00-6166-2017 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 die in der 
Anlage beigefügte Abwägung zur Einbeziehungssatzung Nr. 01/16 der Stadt Torgelow 
Ortsteil Heinrichsruh über die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 1 Abs. 7 und 3 Abs. 2 BauGB. 
(19 Ja-Stimmen) 
 
7. Drucksache-Nr. 00-6167-2017 
    Einbeziehungssatzung Nr. 01/16 der Stadt Torgelow Ortsteil Heinrichsruh –  
    Satzungsbeschluss 
 
Drucksache-Nr. 00-6167-2017 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 auf 
Grundlage des § 34 Absatz 4 Nr. 3 BauGB die Einbeziehungssatzung Nr. 01/16 der Stadt 
Torgelow Ortsteil Heinrichsruh in der Fassung vom Dezember 2016. Die Begründung wird 
gebilligt. 
(19 Ja-Stimmen) 
 



 
 

8.    Drucksache-Nr. 00-6168-2017 
       5. Änderung Flächennutzungsplan der Stadt Torgelow – Abwägungsbeschluss 
        
Drucksache-Nr. 00-6168-2017 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 die in der 
Anlage beigefügte Abwägung zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Torgelow über die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß §§ 1 Abs. 7 und 3 Abs. 2 BauGB. 
(19 Ja-Stimmen) 
 
9.   Drucksache-Nr. 00-6169-2017 
      5. Änderung Flächennutzungsplan der Stadt Torgelow – Feststellungsbeschluss 
 
Drucksache-Nr. 00-6169-2017 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 den 
Feststellungsbeschluss zur 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Torgelow mit 
Begründung und Umweltbericht in der Fassung von Dezember 2016. 
(19 Ja-Stimmen) 
 
10.  Drucksache-Nr. 00-6170-2017 
       Bebauungsplan Nr. 37/16 „Wohnbebauung nördliche Karlsfelder Straße“ –  
       Abwägungsbeschluss 
 
Drucksache-Nr. 00-6170-2017 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 die in der 
Anlage beigefügte Abwägung zum Bebauungsplan Nr. 37/16 „Wohnbebauung Karlsfelder 
Straße“ über die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß §§ 1 Abs. 7 und 3 Abs. 2 BauGB. 
(19 Ja-Stimmen) 
 
11.  Drucksache-Nr. 00-6171-2017 
       Bebauungsplan Nr. 37/16 „Wohnbebauung nördliche Karlsfelder Straße“ –  
       Satzungsbeschluss  
 
Drucksache-Nr. 00-6171-2017 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 22.02.2017 die Satzung 
über den Bebauungsplan Nr. 37/16 „Wohnbebauung Karlsfelder Straße“ in der Fassung vom 
Dezember 2016 nach § 10 BauGB und billigt die Begründung mit Umweltbericht. 
(19 Ja-Stimmen) 
 
12.  Drucksache-Nr. 00-18-222/2-2017 neu 1 
       Satzung zur 2. Änderung der Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Herr Gottschalk 
Mit Inkrafttreten des geänderten Brandschutzgesetzes 2016 wurden die Kalkulations-
grundlagen für die Gebührenermittlung im § 25 Abs. 3 korrigiert. So kann bei der Berechnung 
der Vorhaltekosten die Nutzungszeit herangezogen werden. 



 
 

Die Inanspruchnahme führt nicht zu Mehreinnahmen, aber ist deutlich gerechter gegenüber 
dem allgemeinen Steuerzahler. 
 
Drucksache-Nr. 00-18-222/2-2017 neu 1 
 
Die Satzung zur 2. Änderung der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr Torgelow wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
(19 Ja-Stimmen) 
 
13. Drucksache-Nr. 00-3194/4-2017 
      Satzung zur 4. Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt 
Torgelow 
 
Drucksache-Nr. 00-3194/4-2017 
 
Die Satzung zur 4. Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Torgelow wird 
in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
(19 Ja-Stimmen) 
 
14. nicht besetzt 
 
15. Drucksache-Nr. 00-9480/2-2017 
      Änderung des Gesellschaftsvertrages der OAS Organisation zur Arbeitsförderung  
      und Strukturentwicklung Pasewalk GmbH 
 
Herr Gottschalk 
Im letzten Jahr hat die Stadtvertretung eine Erweiterung des bestehenden Gesellschaftsver-
trages beschlossen.  
Zusätzlich bestehen jetzt weitere Notwendigkeiten der Einarbeitung gesetzlicher Vorgaben in 
den Vertrag.  
In Absprache mit allen Gesellschaftern wurde diese Notwendigkeit zum Anlass genommen, 
um den Gesellschaftsvertrag neu zu konzipieren (Neufassung). 
 
Drucksache-Nr. 00-9480/2-2017 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt auf ihrer Sitzung am 22.02.2017 die 
Neufassung des Gesellschaftsvertrages der OAS Organisation zur Arbeitsförderung und 
Strukturentwicklung Pasewalk GmbH. 
(19 Ja-Stimmen) 
 
16. Informationen/Mitteilungen öffentlicher Teil 
 
Herr Fels/Sozialbeirat 
Der Sozialbeirat der Stadt Torgelow leistet sehr gute Arbeit unter Führung von Frau Albrecht. 
Der Beirat bespricht alle notwendigen sozialen Belange.  
Am 01.09.2017 findet anlässlich des Weltkindertages ein großes Familienfest statt. 
 
17. Anfragen der Stadtvertreter 
 
Herr Kerkhoff/Lärmaktionsplan 



 
 

Im Februar 2016 wurde der Lärmaktionsplan beschlossen. Inwieweit  sind die Maßnahmen 
umgesetzt oder in der Planungsphase? 
Herr Gottschalk 
Die Situation ist nach 1 Jahr nicht befriedigend. Wir haben Kontakt mit dem Straßenverkehrs-
amt und dem Straßenbauamt in Neustrelitz aufgenommen. In der Umsetzung teilt das 
Straßenverkehrsamt mit, dass es in diesen Straßenabschnitten keine Überschreitung der 
Lärmparameter gibt, sodass unserem Antrag auf Herabsetzung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in der Breiten Straße nicht zugestimmt werden kann. 
Wir wollen noch einmal Argumente zusammenstellen, um mindestens eine Querungshilfe 
(Zebrastreifen) zu beantragen. Vor allem ältere und behinderte Menschen mit Rollatoren 
haben Schwierigkeiten, die Straße zu überqueren.  
 
Herr Loose/Sperrmüllentsorgung 
Wie ist der Stand bei der Sperrmüllentsorgung seit Inkrafttreten der neuen Abfallgebühren-
satzung? 
 
Herr Gottschalk 
Die Umsetzung der neuen Abfallgebührensatzung ist vorher nicht durchdacht worden. Wir 
haben die Torgelower Wohnungsunternehmen zu diesem Thema zum Gespräch eingeladen. 
Die Problematik besteht vor allem für die Geschosswohnbauten, nicht für die Eigenheime. 
Für illegal rausgestellten Sperrmüll werden die Kosten für die Entsorgung auf die 
Betriebskosten des betroffenen Blocks umgelegt, nicht auf den allgemeinen Steuerzahler. Die 
Klärung erfolgt hier innerhalb der einzelnen Hauseingänge. 
 
 
Frau Peeger stellt die Nichtöffentlichkeit der Sitzung her. 
 
 
 
gez. Peeger                                                    gez. Krtschil 
Präsidentin der Stadtvertretung                     Protokollantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 


